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1.	Einleitung und Problemstellung

Ein Sachverständiger und/oder Rechtsanwalt ist bei der 
Beurteilung von Mängeln und Schäden immer wieder mit 
der Überlegung konfrontiert, ob und in welchem Umfang 
ein Regress möglich ist. 

Der Regress oder Rückgriff1 ist eine im Grundsatz drei-
personale2 Konstellation, in welcher im Außenverhältnis 
ein Regressgläubiger3 einem Dritten formal haftet. Der 
Regressgläubiger will wegen des von ihm dem Dritten be-
zahlten oder sonst erfüllten Anspruchs im Innenverhält-
nis von einem Regressschuldner den Regress (Rückgriff) 
nehmen.

Oft kommt es dabei zu zwei Gerichtsverfahren: Das ers-
te Gerichtsverfahren, welches wir zur Vereinheitlichung 
Hauptprozess nennen wollen, wird vom Dritten gegen 
den Regressgläubiger geführt. Soweit dieser Hauptpro-
zess zulasten des Regressgläubigers ganz oder teilweise 
verloren geht und der Regressgläubiger dem Geschädig-
ten Dritten eine Zahlung an Kapital und Zinsen und Pro-
zesskosten zu leisten hat und auch selbst Prozesskosten 
des Hauptprozesses tragen muss, kommt es im zweiten 
Schritt zum Regressprozess. In diesem Regressprozess 
(zweites Gerichtsverfahren) versucht nun der Regress-
gläubiger, vom Regressschuldner den von ihm nach den 
Ergebnissen im Hauptprozess4 getragenen Aufwand an 
Geld (= Kapital samt Nebengebühren) möglichst weitge-
hend zurückzubekommen.

Es kann der Regress in verschiedenen Konstellationen 
nach außen bestehen: Ein struktureller Unterschied in 
den verschiedenen Konstellationen ist, ob im Grundver-
hältnis der zunächst verpflichtete Regressgläubiger und 
der belangte Regressschuldner im Außenverhältnis gegen-
über dem Dritten solidarisch gehaftet haben oder nicht.

Es müssen die Rechtsgrundlage der Verpflichtung des 
Regressgläubigers gegenüber dem Dritten einerseits und 
die Rechtsgrundlage für den Rückgriff am Regressschuld-
ner andererseits nicht ident sein.

In diesem Innenverhältnis zwischen Regressgläubiger und 
Regressschuldner kann der Regress auf verschiedenen 
Rechtsgrundlagen beruhen.5 Eine häufige Grundlage ist 
das Schadenersatzrecht; zu denken ist aber auch die 
Haftung eines Erfüllungsgehilfen gegenüber seinem Ge-
schäftsherrn nach § 1313 ABGB. Es können aber auch für 
den Regress mehrere Anspruchsgrundlagen in Konkur-
renz nebeneinander bestehen.

Diese unterschiedlichen Konstellationen und Rechts-
grundlagen entfalten unterschiedliche Wirkungen, etwa 
wann die Fälligkeit eines Regressanspruchs6 gegeben ist 
und wann die Verjährung des Regressanspruchs7 eintritt.

Auch Inhalt und Höhe des Regresses hängen von der 
Konstellation nach außen und der Rechtsgrundlage im 
Innenverhältnis ab. Neben dem Kapital an sich, welches 
vom Dritten etwa für die Beseitigung von Mängeln oder 
die Behebung von Schäden aufgewendet werden muss, 
fallen auch Nebengebühren an. Solche Nebengebühren 
können Zinsen aus dem Kapital sein, aber auch Kosten 
des Regressgläubigers für den eigenen Rechtsanwalt 
im Hauptprozess oder der an den siegreichen Prozess-
gegner bezahlte Kostenersatz für dessen Prozess-
kosten. Je nach Konstellation und Rechtsgrundlage des 
Regresses sind hier auch der Höhe nach unterschiedliche 
Beurteilungen notwendig.8

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Frage der sogenann-
ten Bindungswirkung (Interventionswirkung).9 Hier geht 
es um die Frage, inwieweit die Verfahrensergebnisse eines 
Hauptprozesses für einen Regressprozess bindend sind.10

Ein Aspekt, welcher den Regress beeinflusst, ist die Mög-
lichkeit von gesetzlichen oder vertraglichen Haftungs-
beschränkungen. Zu denken ist etwa an gesetzliche 
Haftungsbeschränkungen eines Rückgriffs gegenüber 
Dienstnehmern nach dem DHG oder vertragliche Haf-
tungsbeschränkungen (wie etwa gemäß Punkt 11.3. der 
ÖNORM B 211011).12

In Fällen von ungleichen Haftungsbeschränkungen mehre-
rer solidarisch Haftender ist es möglich, dass es zu einem 
sogenannten Regresszirkel zulasten des Dritten kommt.13

Der nachfolgende Beitrag soll diese Themenstellungen 
systematisch analysieren.

2.	Rechtsgrundlage der Außenhaftung – Solidarhaftung

2.1. Die Rechtsgrundlage der Außenhaftung des Re-
gressgläubigers gegenüber dem Dritten kann jede in der 
Rechtsordnung mögliche Anspruchsgrundlage sein. 
Für diesen Beitrag relevant ist die Haftung des Regress-
gläubigers aus einem Kaufvertrag bzw Werkvertrag für 
Baumängel.14

Ein Beispiel, welches in die Augen fällt, ist die Haftung 
eines Bauträgers gegenüber dem Wohnungskäufer 
für den Zustand der verkauften Wohnung. Ein anderes 
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Beispiel ist die Haftung eines Generalunternehmers für 
sein Werk gegenüber dem Auftraggeber als Dritten. Ein 
weiteres Beispiel ist etwa die Inanspruchnahme eines 
Bürgen oder Sachhaftenden durch eine kreditgebende 
Bank als Dritten.

2.2.1. Viele Fallkonstellationen sind so gestaltet, dass der 
Regressgläubiger im Außenverhältnis allein gegen-
über dem Dritten haftet und der Dritte keinen direkten 
Anspruch gegen den Regressschuldner geltend ma-
chen kann.

Ein Beispiel dafür ist die erwähnte Konstellation, dass ein 
Bauträger einem Wohnungskäufer eine Wohnung ver-
kauft, für deren Qualität er nach Gewährleistungsrecht 
einzustehen hat. Regelmäßig errichtet der Bauträger nicht 
selbst mit eigenem Personal und eigenem Gerät die Woh-
nungsanlage, sondern bedient sich dazu eines oder meh-
rerer Bauunternehmen. Diese Werkunternehmer stellen im 
Verhältnis des Käufers zum Bauträger Erfüllungsgehilfen 
des Bauträgers nach § 1313a ABGB dar.15 Der Woh-
nungskäufer kann wegen Vertragswidrigkeiten aus seinem 
Kaufvertrag uneingeschränkt den Bauträger etwa auf Ge-
währleistung in Anspruch nehmen. Der Wohnungskäufer 
hat mangels direkten Vertragsverhältnisses aber grund-
sätzlich16 keinen direkten Anspruch gegen ausführen-
de Werkunternehmer. Die Haftung des Bauträgers für 
Fehler und Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen ergibt 
sich aus § 1165 iVm § 1313a ABGB: Die Freiheit, dass der 
Bauträger nicht mit eigenen Händen die Wohnungsanlage 
errichten muss, korrespondiert damit, dass der Bauträger 
eben 1:1 für alle Fehler der von ihm zur Erfüllung des Kauf-
vertrages17 eingesetzten Erfüllungsgehilfen haftet.18

2.2.2. Ein zweites Beispiel ist der Generalunternehmer-
vertrag zwischen Auftraggeber und einem Generalun-
ternehmer als Auftragnehmer. Der Generalunternehmer 
setzt zur Erfüllung des Bauwerkvertrages gegenüber dem 
Auftraggeber in Teilen der Leistung Subunternehmer ein. 
Auch in dieser Konstellation hat der Auftraggeber gegen 
den Subunternehmer grundsätzlich keine direkten An-
sprüche.19 Man spricht vom Grundsatz der Trennung der 
Verträge bzw Trennungsgrundsatz.20

Nur ausnahmsweise21 wird von der Rechtsprechung dieser 
Grundsatz der Trennung der Verträge durchbrochen, um 
so dem Auftraggeber im Einzelfall direkte Ansprüche ge-
gen den Subunternehmer zu geben.

2.2.3. Als erste Konstellation dürfen wir sohin den Fall 
festhalten, dass (nur) der Regressgläubiger gegenüber 
dem Dritten haftet und keine Ansprüche des Dritten ge-
genüber dem Regressschuldner bestehen.

2.3.1. Die zweite Konstellation ist, dass nach außen hin 
im Wege einer Solidarhaftung gegenüber dem Dritten so-
wohl Regressgläubiger als auch Regressschuldner haften.

2.3.2. Hierzu zählt etwa die Arbeitsgemeinschaft (soge-
nannte ARGE), durch welche sich zwei Werkunternehmer 
gemeinsam gegenüber einem Auftraggeber zur Leistungs-
erbringung verpflichten. Entstehen dem Auftraggeber als 

Drittem Ansprüche aus einer mangelhaften Erfüllung, 
so kann er nach Maßgabe des § 1199 ABGB22 für diese 
Geldansprüche beide ARGE-Partner als (echte) Solidar-
schuldner in Anspruch nehmen.

Hier kann sich im Innenverhältnis das besondere Regress-
verhältnis ergeben, dass der zunächst zahlende ARGE-
Partner als Regressgläubiger sowohl einen Regressan-
spruch gegen seinen ARGE-Partner hat23 als auch einen 
Regressanspruch gegenüber einem Subunternehmer, wel-
cher den streitgegenständlichen Mangel im Kern zu vertre-
ten hat.24

2.3.3. Dieses Außenverhältnis der echten Solidarschuld 
ist dadurch gekennzeichnet, dass der Grund für die Soli-
darschuld der beiden ARGE-Partner gegenüber dem Drit-
ten (durch einen in Form einer Arbeitsgemeinschaft abge-
schlossenen Werkvertrages) ein identer Rechtsgrund für 
beide Solidarschuldner ist.

2.4.1. Häufig liegt auch eine unechten Solidarschuld25 
gegenüber dem Dritten nach außen vor. Diese führt im In-
nenverhältnis zu Regressansprüchen der beteiligten Soli-
darschuldner. Eine solche unechte Solidarschuld ist dann 
gegeben, wenn für die beiden beteiligten haftenden So-
lidarschuldner der Rechtsgrund für ihre jeweilige Haf-
tung verschieden ist. Diese Konstellation ist gar nicht so 
selten, wie nachstehende Beispiele zeigen.

2.4.2. Ein Beispiel der unechten solidarischen Haftung 
sind die Kosten der Behebung eines Mangels bzw Scha-
dens (nach § 933a ABGB) durch den mangelhaft arbeiten-
den Werkunternehmer und der vom Auftraggeber einge-
setzten und bezahlten örtlichen Bauaufsicht, welche die 
mangelhafte Leistung des Auftragnehmers nicht erkannt 
und nicht verhindert hat. Hier kommt es ceteris paribus26 
zu einer Solidarhaftung von Auftragnehmer und örtlicher 
Bauaufsicht gegenüber dem Auftraggeber als Drittem. 
Der Rechtsgrund für die Haftung des Auftragnehmers für 
die Behebungskosten ist § 933a ABGB; im Verhältnis zur 
örtlichen Bauaufsicht liegt der Rechtsgrund in der Schlecht-
erfüllung des Vertrages über die örtliche Bauaufsicht.

Ein weiters Beispiel ist die Konstellation, in welcher ein 
Schade im Vermögen des Auftraggebers durch fehlerhaf-
te Pläne des Architekten (der damit seinen Planervertrag 
verletzt) und einem Verstoß des Auftragnehmers gegen 
die Prüf- und Warnpflicht (der die Fehler der ihm zur Ver-
fügung gestellten fehlerhaften Pläne schuldhaft nicht er-
kennt) entsteht.27

In diesen Konstellationen kommt es gemäß § 1302 ABGB28 
nach außen gegenüber dem Dritten zur Solidarhaftung, da 
sich regelmäßig die Kausalanteile (= Schadensanteile) von 
Auftragnehmer bzw örtlicher Bauaufsicht oder Planer bzw 
Auftragnehmer an den zur Behebung des Mangels aufzu-
wendenden Kosten nicht ziffernmäßig bestimmen lassen. 
An dieser Stelle ist zu betonen, dass es sich hier zur Be-
gründung der Solidarhaftung nach außen gemäß § 1302 
ABGB um die nicht feststellbare individuelle Kausalität 
handelt, während der Regress der Solidarschuldner unter-
einander nach § 896 ABGB auf das Verschulden abstellt. 
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2.4.3. Der OGH hat mit der Entscheidung vom 18. 11. 
2019, 8 Ob 88/19b,29 klargestellt, dass bei solidarischer Au-
ßenhaftung von Auftragnehmer und örtlicher Bauaufsicht 
im Innenverhältnis nach § 896 ABGB nicht nur Rückgriffs-
ansprüche von der zahlenden örtlichen Bauaufsicht zum 
Auftragnehmer bestehen, sondern auch vom zahlenden 
Auftragnehmer gegen die örtliche Bauaufsicht.

2.4.4. Als weiteres Beispiel einer unechten Solidarschuld 
soll die Konstellation genannt werden, dass ein Solidar-
schuldner auf vertraglicher Grundlage und der zweite 
Solidarschuldner auf deliktischer Grundlage haftet.

Bei einer solchen deliktischen Haftung im Sinne des 
ABGB ist dabei nicht zwingend an eine Straftat30 zu den-
ken. Eine solche deliktische Schädigung ist schon dann 
anzunehmen, wenn durch eine rechtswidrige Handlung 
das Eigentum des Dritten als absolut geschütztes Rechts-
gut beschädigt wird.

2.4.5. In der OGH-Entscheidung vom 29. 8. 2019, 6 Ob 
39/19g,31 hafteten nach einem Brand in einer Almhütte 
der ohne Gewerbeberechtigung und mangelhaft arbeiten-
de Ofensetzer (vertraglich) und der zum Schein und ohne 
Kontrolle der Gewerke seine Gewerbeberechtigung als 
Hafnermeister zur Verfügung stellende Gewerbeinhaber 
(deliktisch) als Solidarschuldner.

Das Bestehen einer Solidarhaftung gibt sohin den (zusätz-
lichen)32 Regressgrund des Rückgriffs unter Solidar-
schuldnern nach § 896 ABGB.33

2.5.1. Als Zwischenergebnis können wir daher Folgendes 
festhalten:

2.5.2. Ein Rückgriff eines Regressgläubigers gegen einen 
Regressschuldner ist in der Konstellation möglich, dass 
der Regressschuldner nicht mit dem Regressgläubi-
ger nach außen gemeinsam dem Dritten gegenüber 
solidarisch haftet, sondern nur der Regressschuldner al-
lein gegenüber dem Dritten.

2.5.3. Der Rückgriff ist auch in der Konstellation möglich, 
in welcher der Regressgläubiger trotz der solidarischen 
(Mit-)Haftung des Regressschuldners vom Dritten ent-
weder überhaupt allein in Anspruch genommen wird oder 
zumindest allein34 den Anspruch des Dritten erfüllt und 
sodann den Rückgriff am ursprünglich solidarisch mithaf-
tenden Regressschuldner sucht.

In diesem Fall kommt zusätzlich35 der Rechtsgrund des 
Rückgriffs unter Solidarschuldnern nach § 896 ABGB in 
Betracht.

3.	Rechtsgrundlage(n) des Regresses im Innen
verhältnis

3.1.	 Vorbemerkung

Die Rechtsgrundlage zum Regress im Innenverhältnis 
zwischen Regressgläubiger und Regressschuldner ge-
staltet den Regress dem Grunde, der Höhe und der Zeit 
nach36 aus.

3.2.	 § 1313 Satz 2 ABGB

3.2.1. Eine wichtige Rechtsgrundlage ist § 1313 Satz 2 
ABGB. Bei § 1313 ABGB geht es stets um ein Drei-Perso-
nen-Verhältnis: Dritter, Geschäftsherr und Gehilfe. Geht 
es im Außenverhältnis um den Schadenersatzanspruch 
des geschädigten Dritten gegen den Geschäftsherrn, sind 
in Bezug auf das Innenverhältnis zwischen Geschäfts-
herrn und Gehilfen eben die (synonymen) Begriffe „Re-
gressgläubiger“ und „Regressschuldner“ gebräuchlich.37

Der Regressanspruch nach § 1313 Satz 2 ABGB setzt 
einen Anspruch des Dritten gegen den Geschäftsherrn 
voraus. Es ist Voraussetzung für den Regress, dass der 
Geschäftsherr bzw Regressgläubiger dem Dritten gegen-
über haftet38 und tatsächlich geleistet hat.39 Während im 
Schadenersatzrecht ein Schaden im Vermögen des Ge-
schädigten schon mit der Verbindlichkeit gegenüber dem 
Dritten und vor deren Bezahlung entsteht,40 muss der Re-
gressgläubiger zur Entstehung seines Regressanspruchs 
den Dritten vorab befriedigen41 (arg: „Rückersatz“ in § 1313 
ABGB).42

3.2.2. Das bloße Abrufen einer Bankgarantie des Ge-
neralunternehmers durch den Auftraggeber ist hin-
gegen ohne Bedeutung für einen Regressanspruch des 
Generalunternehmers als Regressgläubiger gegen seinen 
Subunternehmer als Regressschuldner, weil es sich um 
eine bloß vorläufige Zahlung handelt und ein Regress-
anspruch nach § 1313 Satz 2 ABGB einen berechtigten 
Anspruch des Drittgeschädigten gegen den Regress-
gläubiger voraussetzt.43

Entscheidend ist dabei für den Rückgriff, dass der An-
spruch, welcher vom Regressgläubiger dem Dritten er-
setzt wird, und der Regressanspruch des Regressgläu-
bigers gegenüber dem Regressschuldner ident sein 
müssen, mag durchaus auch die Rechtsgrundlage der 
Außenhaftung und des Regresses verschieden sein.44

3.3.	 Schadenersatzrecht

3.3.1. Regelmäßig wird die Verbindlichkeit bzw Zahlung 
des Regressgläubigers an den Dritten einen Schaden in 
dessen Vermögen darstellen. Der vom Regressschuldner 
rechtswidrig und schuldhaft herbeigeführte Schaden im 
Vermögen des Regressgläubigers ist dessen Verbindlich-
keit an den Dritten.

3.3.2. In vielen Fällen wird der Regressschuldner eigene 
Pflichten aus dem Vertragsverhältnis zum Regressgläu-
biger rechtswidrig und schuldhaft verletzt haben, sodass 
eine Schadenersatzpflicht des Regressschuldners gegen-
über dem Regressgläubiger besteht.

3.3.3. Der Vertrag zwischen Regressgläubiger und Re-
gressschuldner, den der Regressschuldner rechtswidrig 
und schuldhaft verletzt, kann beispielsweise ein Werkver-
trag sein, wenn der Regressgläubiger Generalunterneh-
mer und der Regressschuldner Subunternehmer ist.

Der Subunternehmer schuldet dem Generalunterneh-
mer aus dem Werkvertrag primär die mangelfreie Werk-
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leistung. Leistet der Subunternehmer (unter Umständen 
sogar ohne Verschulden) bloß mangelhaft, hat der Sub-
unternehmer auf Rüge des Generalunternehmers sein 
mangelhaftes Werk unverzüglich zu verbessern. Gerät der 
Subunternehmer mit der Verbesserung schuldhaft in Ver-
zug oder verweigert er die Verbesserung schuldhaft, so 
verletzt er seine Vertragspflichten gegenüber dem Gene-
ralunternehmer. Wenn in dieser Situation der Auftraggeber 
gemäß § 933a ABGB Geldansprüche gegen den General-
unternehmer geltend macht, so hat der Subunternehmer 
diese Verbindlichkeit im Vermögen des Generalunterneh-
mers rechtswidrig und schuldhaft herbeigeführt und wird 
damit schadenersatzpflichtig.

3.3.4. Der Vertrag kann aber auch ein Dienstvertrag sein, 
wenn der Regressschuldner Dienstnehmer des Regress-
gläubigers ist.45

3.3.5. Der Fall, dass der Regressgläubiger als General
unternehmer dem Dritten als Auftraggeber wegen einer 
verspäteten Leistung eine Konventionalstrafe zu zahlen 
hat und die bezahlte Konventionalstrafe als Schaden in 
seinem Vermögen vom Regressschuldner ersetzt for-
dert,46 zeigt den Aspekt, dass die Rechtsgrundlage nicht 
ident sein muss, wohl aber der Anspruch selbst.

Einmal ist die Rechtsgrundlage die Konventionalstrafen
abrede und zum anderen das Schadenersatzrecht.

Auch hier ist festzuhalten, dass der Schadenersatzan-
spruch des Regressgläubigers gegen den Regressschuld-
ner neben dem Regressanspruch nach § 1313 Satz 2 
ABGB47 besteht. Prozessual können beide Anspruchs-
grundlagen in Form einer Anspruchsgrundlagenkonkur-
renz48 in einer Klage geltend gemacht werden.

3.3.6. Für das Schadenersatzrecht ist zu betonen, dass 
im Allgemeinen ein Schaden im Vermögen eines Geschä-
digten schon mit der Entstehung des Anspruchs eines 
Dritten (Verbindlichkeit) entsteht und nicht erst mit der 
Befriedigung (Zahlung) des Anspruchs des Dritten.49 Das 
Entstehen eines Schadensersatzanspruchs50 des Re-
gressgläubigers gegen den Regressschuldner könnte also 
schon die Geltendmachung einer Forderung des Dritten 
gegen den Regressgläubiger sein, noch bevor der Re-
gressgläubiger die Forderung des Dritten befriedigt hat.

3.4.	 § 896 ABGB

3.4.1. Nach § 896 ABGB ist ein Solidarschuldner, wel-
cher die ganze Schuld gegenüber dem Dritten beglichen 
hat, berechtigt, von einem weiteren Solidarschuldner Er-
satz zu fordern. Diese Bestimmung gleicht das Recht des 
Gläubigers aus, bei mehreren Solidarschuldnern nach 
Willkür bloß einen der Solidarschuldner zu belangen.51

Der Regressanspruch nach § 896 ABGB setzt voraus, 
dass der den Regress fordernde Solidarschuldner tat-
sächlich geleistet hat.52

3.4.2. Die Bestimmung des § 896 ABGB ordnet zur Höhe 
des Regresses an, dass diese vom (Innen-)Verhältnis 
zwischen den Solidarschuldnern abhängt.

Wenn sich daraus kein bestimmtes Verhältnis ergibt, so 
hat im Zweifel die Tragung der Solidarschuld nach glei-
chen Teilen zu erfolgen.

3.4.3. Das Innenverhältnis kann auf rechtsgeschäft-
lichen Beziehungen zwischen den Solidarschuldnern 
beruhen, aber auch auf schadenersatzrechtlichen Ver-
pflichtungen und sonst berücksichtigungswürdigen 
Umständen.53 Beispiele sind etwa die Miteigentumsan-
teile oder der Vertrag zwischen Regressgläubiger und 
Regressschuldner.

Häufig entsteht eine Solidarschuld nach außen zum Dritten 
nach § 1302 ABGB mangels Bestimmbarkeit der Kau-
salanteile an der Schadensentstehung. Hier ist dann für 
das Regressverhältnis nach § 896 ABGB die Gewichtung 
der beiderseitigen Verschuldensanteile entscheidend.54

Hier ist gleich ein beachtlicher Gedanke einzuführen:55 Der 
Aspekt der (mangelnden) Bestimmbarkeit der Kausal-
anteile, welcher Voraussetzung für das Entstehen der So-
lidarhaftung der mehreren Schädigern nach § 1302 ABGB 
ist, ist von der Gewichtung der beiderseitigen Verschul-
densanteile für die Ausmessung der endgültigen Tragung 
des Schadens strikt zu trennen.

3.4.4. Die Heranziehung von Verursachungsanteilen für 
den Ausgleich unter den Solidarschuldnern ist verfehlt, 
da die Unbestimmbarkeit der Kausalanteile (= Verur
sachungsanteile) im ersten Schritt notwendige Voraus
setzung für das Entstehen der Solidarschuld war.56 Die 
Verursachung eines Schadens ist nicht abstufbar, sondern 
eine Ja-Nein-Kategorie.57

3.4.5. Auch bei der Gewichtung des beiderseitigen Ver-
schuldens, welches Kern der Zuweisung der Schadens-
anteile der Solidarschuldner nach § 896 ABGB ist, ist zu 
berücksichtigen, dass eine Schuldlosigkeit eines der bei-
den Solidarschuldner denkunmöglich ist. Würde einen der 
beiden Solidarschuldner keinerlei Verschulden treffen, so 
wäre er gar nicht gegenüber dem Dritten solidarisch haft-
pflichtig geworden.

Wohl aber kann das Verschulden eines Solidarschuld-
ners im Verhältnis zum Verschulden des anderen Solidar-
schuldners in den Hintergrund treten.58

3.4.6. Es kann bei der Abstufung des Verschuldens59 der 
Gedanke der Wichtigkeit der verletzten Vorschrift be-
rücksichtigt werden.

Ein Solidarschuldner, der eine sehr wichtige Vorschrift zur 
Schadensverhütung verletzt hat und dadurch zur Scha-
densentstehung beigetragen hat, soll am Ende mehr vom 
Schaden tragen als der zweite Solidarschuldner, welcher 
nur eine unwichtige Vorschrift verletzt hat. 

Dieser Aspekt der (unzulässigen) Vermischung verschie-
dener Aspekte des Schadenersatzrechts spielt auch 
bei der Erstellung von Kausalitätsbäumen eine Rolle.60

3.4.7. Zusammengefasst ist bei der Anwendung des § 896 
ABGB bei der Zuweisung der endgültigen Schadenstra-
gung unter mehreren Solidarschuldnern als Rechtsfra-
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ge61 unter Unterstützung durch den Sachverständigen 
folgende Prüfung durch das Gericht vorzunehmen: Aufga-
be des Sachverständigen kann dabei sein, dem Richter 
Einschätzungen dazu zu liefern,

	• wie schadensträchtig – dem Schadensumfang und 
der Schadenswahrscheinlichkeit nach – der Fehler des 
einen oder anderen Solidarschuldners objektiv ist und

	• wie gravierend – abweichend vom üblichen Standard – 
der jeweilige Sorgfaltsverstoß ist.

Diese Gewichte hat das Gericht für jeden Beteiligten auf 
die Waage zu legen und danach im Regressprozess die 
Schadensquoten zu verteilen.62

3.5.	 Geschäftsführung ohne Auftrag

3.5.1. Eine Rechtsgrundlage, welche nach einem Teil der 
Judikatur63 einen Regressanspruch des Regressgläubi-
gers gegenüber dem Regressschuldner begründen kann, 
ist die Geschäftsführung ohne Auftrag.

3.5.2. Wenn dem Dritten gegenüber sowohl Regressgläu-
biger als auch Regressschuldner solidarisch haften und 
sich der Dritte entschließt, zulässig nur den einen soli-
darisch haftenden Regressgläubiger zu klagen, kann der 
Aufwand für dessen Prozessführung gegen den Dritten 
als Geschäftsführung ohne Auftrag zugunsten des Re-
gressgläubigers beurteilt werden: Der Regressgläubiger 
bestreitet und bekämpft im Prozess gegen den Dritten 
insbesondere den Grund oder die Höhe des Anspruchs 
des Dritten. Wenn der Regressgläubiger mit einer solchen 
Einwendung Erfolg hat, so kann der Erfolg einer solchen 
Einwendung auch für den solidarisch mithaftenden Re-
gressgläubiger von Vorteil sein. Voraussetzung dafür ist 
natürlich, dass sich die Einwendung nicht ausschließlich 
subjektiv auf den Regressgläubiger persönlich bezieht.

Wenn zB der Regressgläubiger im Prozess ein Mitver-
schulden des Dritten einwendet, welches den Anspruch 
gegenüber beiden Solidarschuldnern reduziert, oder wenn 
der Regressgläubiger im gegen ihn geführten Prozess die 
Höhe des Schadens erfolgreich bestreitet, der dem Dritten 
entstanden sein soll, so wirkt sich der Erfolg einer solchen 
Einwendung auch zugunsten des Regressschuldners aus.

Würde der Regressgläubiger in seinem Prozess aber nur 
eine subjektiv zu seinen Gunsten wirkende Einwendung er-
heben, kann dies mangels Vorteils für den Regressschuld-
ner keine Geschäftsführung ohne Auftrag darstellen. Eine 
solche rein subjektive Einwendung wäre eine ausschließ-
liche Haftungsbefreiung bzw Haftungsbeschränkung des 
Regressgläubigers, so auch der Einwand der Verjährung 
des Anspruchs gegenüber dem Regressgläubiger (nicht 
aber gegenüber dem Regressschuldner) oder mangelnde 
solidarische Haftung des Regressgläubigers (zB mangels 
Verschuldens).

3.5.3. Der vom Regressgläubiger in seinem eigenen Pro-
zess getätigte Prozessaufwand in Gestalt von eigenen 
Prozesskosten oder Prozesskostenersatz an den Drit-

ten kann diesfalls als Geschäftsführung ohne Auftrag vom 
Regressschuldner gefordert werden.64

Problematisch ist an dieser Rechtsgrundlage, dass der 
Geschäftsführer ohne Auftrag das Risiko des Erfolgs 
trägt und sein Anspruch mit dem Vorteil des Geschäfts-
herrn und dem tatsächlich gemachten Aufwand begrenzt 
ist, welcher grundsätzlich aus der Perspektive ex post zu 
beurteilen ist,65 sodass bei Prozessverlust der Vorteil ex 
post auf Begründungsprobleme stößt.66

3.5.4. Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass die 
rechtliche Grundlage eines Regresses nicht auf die vorste-
hend genannten Grundlagen beschränkt ist. Als Grundla-
ge kann sich jede Rechtsbeziehung (auch AHG, Versi-
cherungsvertrag usw) zwischen dem Regressgläubiger 
und dem Regressschuldner ergeben.

So regeln §§ 3 bis 5 und § 6 Abs 2 AHG die Rücker-
satzansprüche des Rechtsträgers gegen das handelnde 
Organ, wenn der Rechtsträger einem Geschädigten Ersatz 
geleistet hat.

Bei einer Pflichthaftpflichtversicherung kann der Ver-
sicherer am Versicherungsnehmer Regress nach § 158f 
VersVG nehmen, wenn der Versicherer den Dritten gemäß 
§ 158c VersVG befriedigen musste.

Fortsetzung im nächsten Heft!
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